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AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG 
Abteilung 15 - Standort, Raumordnung und Energie 

Raumordnung 

 

 

     

   Datum 30.10.2025 
 Abs: Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 15 - Standort, Raumordnung 

und Energie, Mießtaler Straße 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee 
 

 Zahl 15-RO-111-9559/2025-44 

   Bei Eingaben Geschäftszahl anführen! 
     

 Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See 

Hauptplatz 1 

9871 Seeboden 

 Auskünfte Barbara Zuschnig 

  Telefon 050 536-35026 

  Fax 050 536-35000 

  E-Mail abt15.post@ktn.gv.at 
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Betreff: 

Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See - Flächenwidmungsplanänderungen 9/2024, 
16/2024, 19/2024, 10/2024; aufsichtsbehördliches Genehmigungsverfahren; Bescheid; 

 
 

 

B E S C H E I D 
 
Über Antrag der Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See vom 24. Juli 2025, ha. eingelangt am 
selben Tag, ergeht nachstehender 
 

S p r u c h : 
 
Der Beschluss des Gemeinderates der Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See vom 17. Juli 
2025, mit welchem der Flächenwidmungsplan insofern abgeändert wurde, als unter den Punkten 
 
1. (9/2024) eine Teilfläche von 467 m² aus den als Grünland-Land- und Forstwirtschaft fest-

gelegten Grundstücken Nr. 1996/1 und 1996/2, KG Treffling, in Bauland-Dorfgebiet 
(§ 17 K-ROG 2021), 

 
2. (16/2024) eine Teilfläche von 28 m² aus dem als Grünland-Land- und Forstwirtschaft fest-

gelegten Grundstück Nr. 212/7, KG Lieseregg, in Bauland-Dorfgebiet (§ 17 K-ROG 
2021), 

 
3. (19/2024) eine Teilfläche von 45 m² aus dem als Grünland-Liegewiese festgelegten Grundstück 

Nr. 1614/2, KG Seeboden, in Grünland-Liegewiese und Kabinenbau (§ 27 K-ROG 
2021), 

 
4. (10/2024) eine Teilfläche von 3.800 m² aus dem als Grünland-Land- und Forstwirtschaft  

festgelegten Grundstück Nr. 1262/40, KG Lieserhofen, in Grünland-Park (§ 27 K-ROG 
2021), 

 
festgelegt wurde, wird gemäß § 38 Abs. 6 i.V.m. § 39 Abs. 1 des Kärntner Raumordnungsgesetzes 
2021, LGBl. Nr. 59/2021, i.d.g.F., genehmigt. 
 

B e g r ü n d u n g : 
 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See hat in seiner Sitzung am 17. Juli 
2025 beschlossen, den Flächenwidmungsplan abzuändern. Mit Schreiben vom 24. Juli 2025, ha. 
eingelangt am selben Tag, hat die Gemeinde die aufsichtsbehördliche Genehmigung dieses 
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Beschlusses geltend gemacht. 
 
Mit ha. Schreiben vom 30. Juli 2025, Zl. 15-RO-111-9559/2025-34, wurde die Abteilung 15, Unterab-
teilung Fachliche Raumordnung, des Amtes der Kärntner Landesregierung ersucht, im Gegenstand 
ein raumordnungsfachliches Amtssachverständigen-Gutachten anher abzugeben. 
 
In Entsprechung dieses Ersuchens teilte der raumordnungsfachliche Amtssachverständige der 
Abteilung 15, Unterabteilung Fachliche Raumordnung, des Amtes der Kärntner Landesregierung mit 
Stellungnahme vom 3. Oktober 2025, Zl. 15-RO-111-9559/2025-37, ha. eingelangt am 27. Oktober 
2025, der Aufsichtsbehörde nachstehendes mit: 
 
>In Beantwortung Ihres Schreibens vom 30.07.2025 (Zahl: 15-RO-111-9559/2025-34), betreffend die 
vom Gemeinderat der Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See in seiner Sitzung am 17.07.2025 
beschlossenen Flächenwidmungsplanänderungen 9, 10, 16, und 19/2024, ergeht von Seiten der 
Unterabteilung Fachliche Raumordnung folgende Stellungnahme:  
 
Umwidmungsbegehren  
 
9/2024  
eine Teilfläche von 467 m² aus den als Grünland-Land- und Forstwirtschaft festgelegten 
Grundstücken Nr. 1996/1 und 1996/2, KG Treffling, in Bauland- Dorfgebiet 
 
Die Vorprüfung zu dem ggst. Begehren hat wie folgt gelautet: 
 
Vorprüfung - Gemeindedaten - Punkt 9/2024 
Stellungnahme Gemeinde: 
Einer geringfügigen Erweiterung der bestehenden Baulandwidmung des Grundstückes 1996/1 sowie 
der Aufnahme des Grundstückes 1996/2 kann aus Sicht der Gde zugestimmt werden. Der im Konzept 
signalisierte Abbruch des Bestandsgebäude steht die Gde ebenfalls positiv gegenüber. 
Ergebnis: positiv  
 
Vorprüfung - Fachliche Raumordnung - Punkt 9/2024 
Die Fachabteilung kann sich der positiven Stellungnahme der Gemeinde teilweise fachlich 
anschließen. Beabsichtigt ist der Abbruch des Bestandes sowie die Neuerrichtung eines Objektes. 
Aufgrund der sensiblen Situation (Quellschutzgebiet) sowie der klaren Abgrenzung und Zielsetzung im 
ÖEK (laufende Nr. 17 "Bebauung nur im Einklang mit dem Wasserschutz (erweitertes Quellschutz-
gebiet)") kann sich die Fachabteilung eine geringfügige Arrondierung des vorhandenen Bauland-
Dorfgebietes zur besseren Bebauung (maximal 100 m² der Parzelle 1996/1) vorstellen, eine 
Ausweisung (wie beabsichtigt) ist jedoch fachlich nicht vertretbar.  
 
Alternativ könnte die Restfläche als Grünland-Garten festgelegt werden. Achtung bei Kundmachung 
und Beschlussfassung. Eine neuerliche Vorprüfung diesbezüglich ist nicht notwendig.  
Ergebnis: teilweise positiv mit Auflagen  
 
Vorliegende Stellungnahmen  
 
Dem ggst. Akt beiliegend ist eine Stellungnahme der Abteilung 12 - UAbt. Wasserwirtschaft SP vom 
16.09.2024 (positiv mit Auflagen) sowie infolge vom 23.07.2025 (im Wesentlichen Hinweis auf 
hydrogeologischen Amtssachverständigen) und vom 03.07.2025, womit abschließend mitgeteilt 
wurde, cit: "Wie telefonisch besprochen, kann hiermit ergänzend zur Stellungnahme vom 30.06.2025 
mitgeteilt werden, dass diese auch unter Berücksichtigung der größeren Umwidmungsfläche (467 m²) 
vollinhaltlich aufrecht bleibt und die beantragte Umwidmung zur Kenntnis genommen werden kann." 
 
Seitens der Abteilung 8 - SUP - Strategische Umweltprüfung wurde mit Schreiben vom 18.06.2025 
mitgeteilt, dass dem ggst. Antrag aus Sicht der ha. Umweltstelle zugestimmt werden kann. In einer 
weiteren Stellungnahme vom 23.07.2025 wurde auf die vorangeführte Stellungnahme verwiesen und 
keine Einwendungen getätigt.  
 
Seitens der Abteilung 8 - UAbt. GGM - Geologie und Gewässermonitoring wurde mit Schreiben vom 
19.08.2024 eine umfassende Stellungnahme abgegeben. Abschließend und zusammenfassend wurde 
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mitgeteilt, cit: "Unter Berücksichtigung der beabsichtigten Vorgangsweise können Beeinträchtigungen 
vermindert und daher das Schutzpotential für die Wasserversorgungsanlage erhöht werden. Es wird 
darauf hingewiesen, dass sämtliche bauliche Maßnahmen innerhalb des Schutzgebietes 
wasserrechtlich bewilligungspflichtig sind. Eine gesonderte Prüfung der Maßnahmen erfolgt im 
jeweiligen Verfahren. Der Umwidmung wird daher vorbehaltlich folgender Auflagen zugestimmt: &" 
Infolge wurden diverse Auflagen formuliert.  
 
Zusammenfassende abschließende Stellungnahme  
D.h. abschließend und zusammenfassend kann somit von Seiten der Unterabteilung Fachliche 
Raumordnung mitgeteilt werden, dass dem ggst. Begehren unter Zugrundelegung des prinzipiell 
positiven Vorprüfungsergebnisses sowie unter Zugrundelegung der beiliegenden Stellung-
nahmen/Unterlagen/Gutachten fachlich zugestimmt werden kann. Die in den einzelnen Stellung-
nahmen formulierten Auflagen/Empfehlungen usw. sind in den Folgeverfahren abzuklären/ 
vorzuschreiben/durchzuführen/zu kontrollieren.  
 
Raumplanerische Empfehlung:  Fachliche Zustimmung zur Umwidmung 
 
Umwidmungsbegehren  
10/2024  
eine Teilfläche von 3.800 m² aus dem als Grünland-Land- und Forstwirtschaft festgelegten 
Grundstück Nr. 1262/40, KG Lieserhofen, in Grünland-Park 
 
Die Vorprüfung zu dem ggst. Begehren hat wie folgt gelautet: 
 
Vorprüfung - Gemeindedaten - Punkt 10/2024 
Stellungnahme Gemeinde: 
Für die Errichtung eines Naturlehrpfades ist eine dementsprechende Widmung erforderlich. 
Ergebnis: positiv  
 
Vorprüfung - Fachliche Raumordnung - Punkt 10/2024 
Die Fachabteilung kann sich betreffend die spezifische Grünland-Park-Festlegung im Wesentlichen 
der positiven Stellungnahme der Gemeinde fachlich anschließen. Es handelt sich um einen 
Naturgarten/Naturlehrpfad mit Biotop, welcher vorrangig von Schulklassen für den Unterricht genutzt 
wird.  
Das Begehren ist jedoch auch umfassend mit der Bezirksforstinspektion sowie mit dem fachlichen 
Naturschutz abzuklären. Teilweise Richtigstellung der Situation. 
 
Im südlichen (geländemäßig ansteigenden) Bereich, Nachbereich zu den Parzellen 1262/7 wie auch 
1262/19 wurde im Zuge des Ortsaugenscheines seitens der Gemeindevertreter auch eine eventuelle 
Arrondierung des Bauland-Wohngebietes in Erwägung gezogen.  
Seitens der Fachabteilung wird empfohlen, den ggst. Bereich von der nunmehr beabsichtigten 
Grünland-Parkwidmung auszunehmen und einen eigenen Umwidmungsantrag anzulegen. Vorabzu-
klären betreffend eine eventuelle Bauland-Festlegung ist - wie bereits im Zuge des Baulandmodells 
bekannt wurde - eine umfassende Abklärung mit der Wasserwirtschaft, der Geologie sowie dem 
fachlichen Naturschutz. 
Ergebnis: positiv mit Auflagen  
 
Zusammenfassende abschließende Stellungnahme  
Dem ggst. Akt beiliegend sind Stellungnahmen der Abteilung 12 - UAbt. Wasserwirtschaft SP vom 
16.09.2024 (positiv mit Auflagen, allgemeine Hinweise und Berücksichtigungen bei eventuellen 
Folgeverfahren), der Abteilung 8 - UAbt. NSCH - Naturschutz vom 04.06.2024 (positiv mit Auflagen) 
wie auch der BH Spittal an der Drau, Bereich 8, Land- und Forstwirtschaft vom 07.08.2024 (keine 
Einwendungen).  
 
D.h. abschließend und zusammenfassend kann somit von Seiten der Unterabteilung Fachliche 
Raumordnung mitgeteilt werden, dass dem ggst. Begehren unter Zugrundelegung des prinzipiell 
positiven Vorprüfungsergebnisses sowie unter Zugrundelegung der beiliegenden Stellungnahmen/ 
Unterlagen/Gutachten fachlich zugestimmt werden kann. Die in den einzelnen Stellungnahmen 
formulierten Auflagen/Empfehlungen usw. sind in den Folgeverfahren abzuklären/vorzuschreiben/ 
durchzuführen/zu kontrollieren.  
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Raumplanerische Empfehlung:  Fachliche Zustimmung zur Umwidmung 
 
Umwidmungsbegehren  
16/2024  
eine Teilfläche von 28 m² aus dem als Grünland-Land- und Forstwirtschaft festgelegten 
Grundstück Nr. 212/7, KG Lieseregg, in Bauland-Dorfgebiet  
 
Die Vorprüfung zu dem ggst. Begehren hat wie folgt gelautet: 
 
Vorprüfung - Gemeindedaten - Punkt 16/2024 
Stellungnahme Gemeinde: 
Im Zuge einer Neuvermessung wurden geringfügige Diskrepanzen zwischen der Grundstücks- und 
Widmungsfläche festgestellt. Zur Bereinigung wird eine Arrondierung vorgenommen. 
Ergebnis: positiv  
 
Vorprüfung - Fachliche Raumordnung - Punkt 16/2024 
Die Fachabteilung kann sich der positiven Stellungnahme der Gemeinde fachlich anschließen. 
Geringfügige Arrondierung bzw. Anpassung an vorhandene Parzellenkonfiguration. Entspricht dem 
ÖEK. 
Ergebnis: positiv mit Auflagen  
 
Zusammenfassende abschließende Stellungnahme  
Dem ggst. Akt beiliegend sind Stellungnahmen der BH Spittal an der Drau, Bereich 8, Land- und 
Forstwirtschaft vom 07.08.2024 (keine Einwendungen, da keine Waldflächen direkt betroffen).   
D.h. abschließend und zusammenfassend kann somit von Seiten der Unterabteilung Fachliche 
Raumordnung mitgeteilt werden, dass dem ggst. Begehren unter Zugrundelegung des prinzipiell 
positiven Vorprüfungsergebnisses sowie unter Zugrundelegung der beiliegenden Stellungnahmen/ 
Unterlagen/Gutachten fachlich zugestimmt werden kann.  
 
Raumplanerische Empfehlung:  Fachliche Zustimmung zur Umwidmung 
 
 
Umwidmungsbegehren  
19/2024  
eine Teilfläche von 45 m² aus dem als Grünland-Liegewiese festgelegten Grundstück Nr. 1614/2, 
KG Seeboden, in Grünland-Liegewiese und Kabinenbau  
 
Die Vorprüfung zu dem ggst. Begehren hat wie folgt gelautet: 
 
Vorprüfung - Gemeindedaten - Punkt 19/2024 
Stellungnahme Gemeinde: 
Auf die Stellungnahme des Ortsplaners wird verwiesen. 
Ergebnis: positiv  
 
Stellungnahme Ortsplaner: 
Die Widmungswerberin ist Miteigentümerin der Parzelle und beantragt für die Schaffung eines offenen 
Glasflugdachs die dafür notwendige Umwidmung in Grünland - Liegewiese und Kabinenbau. Die 
gegenständliche Fläche befindet sich am südlichen Ufer des Millstätter Sees und wird über den 
Süduferweg, der an der südlichen Grundstücksgrenze verläuft, erschlossen. Auf der Parzelle Nr. 
1614/2, KG Seeboden, bestehen eine eingeschoßige Badehütte aus dem Jahr 1958 und eine 
zweigeschoßige Hütte aus dem Jahr 2008. Die beantragte Fläche selbst ist bereits versiegelt 
(Betonplatte), das Ufer hart verbaut (Stützmauer). Nur ein schmaler Streifen ist noch Wiese. 
 
Im Örtlichen Entwicklungskonzept befindet sich das Grundstück innerhalb der absoluten 
Siedlungsgrenze. Die Liegewiese ist mit einer spezifischen Grünraumfunktion, die Baulandflächen 
rund um den Süduferweg mit der Tourismusfunktion versehen. Entlang des Uferbereiches ist ein 
Vorrangstandort für die Freizeit- und Tourismusfunktion dokumentiert. 
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Im Flächenwidmungsplan ist die betroffene Fläche als "Grünland - Liegewiese" ausgewiesen. Im 
Norden befindet sich der Millstätter See mit der "Ersichtlichmachung - Gewässer, See". Im Süden 
grenzt die Widmung "Verkehrsflächen - allgemeine Verkehrsfläche" an, darüber hinaus befinden sich 
Flächen mit der Widmung "Grünland - Parkplatz". Die Badehütten liegen auf "Bauland - Kurgebiet". 
 
Nutzungseinschränkungen durch Schutz- oder Schongebiete sowie Gefahrenzonen sind nicht zu 
erkennen. Insgesamt handelt sich bei dem Uferbereich um einen bereits stark verbauten und intensiv 
genutzten Siedlungsbereich. Aufgrund der Lage und der Widmungskategorie der gegenständlichen 
Fläche ist eine Stellungnahme der Abteilung 8 - Naturschutz und Gewässerökologie und ökologische 
Gewässeraufsicht einzuholen. 
 
Aus ortsplanerischer Sicht kann dem Widmungsantrag zugestimmt werden, da die Fläche bereits 
intensiv genutzt und die Umwidmung eine Ergänzung zur bestehenden Widmung darstellt. Es ist 
jedoch darauf zu achten, dass die zu errichtende Überdachung als ein offenes Flugdach ausgeführt 
wird und es zu keinen negativen Auswirkungen auf das Ortsbild (Verhüttelung) kommt.  
Ergebnis: positiv mit Auflagen  
 
Vorprüfung - Fachliche Raumordnung - Punkt 19/2024 
Die Fachabteilung kann sich der positiven Stellungnahme der Gemeinde/des Ortsplaners vollinhaltlich 
anschließen. Beabsichtigt ist die Errichtung eines Flugdaches bzw. Kabinenbaus in der unmittelbaren 
(östlich wie auch westlich) sich fortsetzenden bebauten Baulandflucht. 
Ergebnis: positiv mit Auflagen  
 
Zusammenfassende abschließende Stellungnahme  
Wie bereits seitens der Rechtsabteilung angemerkt, liegt dem ggst. Begehren eine negative 
Stellungnahme seitens der Abteilung 12 - Wasserwirtschaft - Wasserwirtschaftliche Planung und 
Siedlungswasserwirtschaft vom 02.07.2025 bei. Ebenfalls beiliegend ist jedoch eine ausführliche 
Stellungnahme seitens der Abteilung 8 - Umwelt, Naturschutz (Ing. Klaus Kleinegger) vom 26.06.2025, 
mit welcher zum Punkt 19/2024 u.a. mitgeteilt wurde, cit: "Eine Teilfläche des Grundstücks Nr. 1614/2, 
KG Seeboden soll von derzeit Grünland-Liegewiese in Grünland-Liegewiese und Kabinenbau 
umgewidmet werden. Das betroffene Grundstück befindet sich am inmitten einer intensiv genutzten 
Uferzone mit Kabinenbauten, Ufermauern und Seeeinbauten. Schutzgebiete sind nicht betroffen. 
Zustimmung zur Flächenwidmungsplanänderung im Ausmaß von 45 m²." 
Der beiliegenden Niederschrift "Auszug aus der Niederschrift des Gemeinderates der Marktgemeinde 
Seeboden am Millstätter See der Sitzung 03/2025" ist zudem zu entnehmen: "Die Stellungnahme der 
Abteilung 12 - UAbt. Wasserwirtschaft ist für den gesamten Millstätter See mittlerweile als 
standardisiert zu betrachten. Die angeregte Widmungsfläche von 45 m² liegt - wie in der 
Plandarstellung ersichtlich - inmitten einer intensiv genutzten Uferzone mit Kabinenbauten, 
Ufermauern und Seeeinbauten. Nach erfolgter Beschlussfassung soll somit trotz der negativen 
Stellungnahme der Antrag zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung - mit dem Vermerk, dass der 
Stellungnahme nicht gefolgt wird und es einer sachlichen Begründung und Bestandserhebung bedarf, 
gestellt."  
Diesbezüglich darf seitens der Fachabteilung festgehalten werden, dass die ha. ergangene positive 
Stellungnahme im Rahmen der Vorprüfung vollinhaltlich aufrecht bleibt und aus fachlicher Sicht 
aufgrund der positiven Stellungnahme seitens des fachlichen Naturschutzes sowie der beiliegenden 
Niederschrift zu entnehmenden Begründung das ggst. Begehren fachlich befürwortet werden kann.   
 
D.h. abschließend und zusammenfassend kann somit von Seiten der Unterabteilung Fachliche 
Raumordnung mitgeteilt werden, dass dem ggst. Begehren unter Zugrundelegung des prinzipiell 
positiven Vorprüfungsergebnisses sowie unter Zugrundelegung der beiliegenden Stellungnahmen/ 
Unterlagen/Gutachten fachlich zugestimmt werden kann. Die in den einzelnen Stellungnahmen 
formulierten Auflagen/Empfehlungen usw. sind in den Folgeverfahren abzuklären/vorzuschrei-
ben/durchzuführen/zu kontrollieren.  
 
Raumplanerische Empfehlung:  Fachliche Zustimmung zur Umwidmung< 
 
Gemäß § 38 Abs. 6 K-ROG 2021 bedarf der Flächenwidmungsplan 3 ausgenommen in den Fällen des 
§ 40 3 zu seiner Rechtswirksamkeit der Genehmigung der Landesregierung. Der Bürgermeister hat 
den vom Gemeinderat beschlossenen Flächenwidmungsplan einschließlich der Erläuterungen, der 
eingelangten Stellungnahmen und der Niederschrift über die Beschlussfassung des Gemeinderates 
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der Landesregierung zu übermitteln. Werden die Erläuterungen, die eingelangten Stellungnahmen 
oder die Niederschrift über die Beschlussfassung des Gemeinderates nicht übermittelt, ist nach § 13 
Abs. 3 AVG vorzugehen. 
 
Gemäß § 39 Abs. 1 K-ROG 2021 gilt für das Verfahren bei der Änderung des Flächenwidmungsplanes 
§ 38 mit der Maßgabe, dass 
1. Änderungen des Flächenwidmungsplanes 3 ausgenommen im Rahmen des vereinfachten 

Verfahrens gemäß § 40 3 dürfen nach Tunlichkeit nur einmal jährlich erfolgen, wenn nicht 
zwingende öffentliche Interessen vorliegen, und 

1. die Genehmigung auch zu versagen ist, wenn die Voraussetzungen nach § 34 nicht gegeben sind. 
Gemäß Abs. 2 leg.cit. hat die Gemeinde vor der Einleitung des Verfahrens zur Änderung des 
Flächenwidmungsplanes in einem Vorprüfungsverfahren entweder eine Stellungnahme der 
Landesregierung einzuholen, ob der beabsichtigten Änderung des Flächenwidmungsplanes fachliche 
Gründe der Raumordnung entgegenstehen, oder der Landesregierung ein raumordnungsfachliches 
Gutachten eines Sachverständigen vorzulegen, welches bescheinigt, dass der beabsichtigten 
Änderung des Flächenwidmungsplanes keine raumordnungsfachlichen Gründe entgegenstehen. 
 
Sonstige, noch nicht in diesem Verfahren abgeklärte, infrastrukturelle, technische und naturräumliche 
Fragen sind in den noch durchzuführenden Folgeverfahren abzuklären. 
 
Aufgrund dieses Sachverhaltes war unter Bedacht auf die zitierte Rechtslage spruchgemäß zu 
entscheiden. 
 

Rechtsmittelbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid ist das Rechtsmittel der Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht 
Kärnten zulässig. Die Beschwerde ist schriftlich innerhalb von vier Wochen nach Zustellung dieses 
Bescheides beim Amt der Kärntner Landesregierung einzubringen. Die Beschwerde kann auch per E-
Mail oder Telefax eingebracht werden. Die mit jeder Übermittlungsart verbundenen Risiken trägt der 
Absender (zB Übertragungsfehler, Verlust des Schriftstückes). Die Beschwerde hat zu enthalten: 
1. die Bezeichnung des angefochtenen Bescheides; 
2. die Bezeichnung der belangten Behörde; 
3. die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, 
4. das Begehren und 
5. die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht ist. 
 

 
Für die Kärntner Landesregierung: 

Der Landeshauptmann-Stellvertreter: 
Martin Gruber 
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